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Bitte wenden

Bitte aufbewahren

 
Gemeinde Ingenbohl 
6440 Brunnen  

 

Entsorgungskalender 
1. Januar bis 31. Dezember 2021 

Haus-
Kehricht 

 

 Alle nicht wiederverwertbaren und ungiftigen 
Abfälle in den vorgeschriebenen Behältnissen 
bereitstellen. 

 In offiziellen Kehrichtsäcken des ZKRI 
 Überfüllte Kehrichtsäcke werden nicht abgeführt. 
 Kehricht kann auch gegen Bezahlung mit Karte 

nach Gewicht bei der Sammelstelle Wintersried 
sowie bei der KUST Goldau entsorgt werden. 

 Chip für Container sind unter www.zkri.ch 
anzumelden und werden durch den ZKRI montiert. 

 
Kehrichtsäcke erst am Abfuhrtag  

bereitstellen. 

Abfuhrtag: 
Route A: Mo, ab 06.30 Uhr 
Route B: Di, ab 06.30 Uhr 
 
Sammelrouten: 
→ siehe Rückseite 
 
Verschiebedaten: 
Route A 
Di, 06.04.2021 
Mi, 26.05.2021 
Di, 02.11.2021 
 
Route B 
keine 

Sperrgut 
Möbel 
Altholz 

 

 Sperrgut wie folgt gebündelt: 
50x50x150 cm oder 70x70x70 cm (max. 20 kg) 
und mit einer offiziellen Sperrgutmarke versehen 

 Sperrgut in Schachteln, Kisten oder Körben (sofern 
sie den Massen entsprechen) wird ebenfalls 
mitgenommen. 
 

 Nicht mitgenommen werden: 
Bauschutt, Steine, Flüssigkeiten und Materialien, 
die gesondert werden müssen. 
 

 Noch brauchbare Stücke an Flohmärkte oder ins 
Brockenhaus bringen. 

 

Sperrgut ist der normalen 
Kehrichtabfuhr mitzu-
geben oder gegen eine 
Gebühr bei: 
- Sammelstelle 

Wintersried, 50 Rp./kg 
- KUST Goldau (siehe 

www.zkri.ch)  
 

Agro Energie Ibach 
- Mittwoch 13.30 – 17.30 
- Samstag 09.00 – 11.30 

Feuer-
löscher 

 

 Alte Feuerlöscher sind den Verkaufsstellen zurück 
zu bringen. 

 Kostenlose Annahme von Feuerlöschern auf der 
Wertstoff-Sammelstelle Wintersried, unabhängig 
von Alter, Gewicht, Grösse, Inhalt und Marke. 
 

 

Rückgabe an die 
Verkaufsstelle oder 
- Sammelstelle   

Wintersried 
 

Batterien 
Akkus 

 
 

Auto-
batterien 

 

 
 Batterien gehören nie in den Kehricht (enthalten 

giftige Schwermetalle) 
 

 Batterien werden wiederverwertet 
 
 Wenn möglich aufladbare Batterien (Akkus) 

verwenden 

Rückgabe an die 
Verkaufsstelle oder bei den 
Batteriesammelstellen: 
- Gemeindeparkplatz 
- Rosengartenstrasse 
- Bahnhof 
- Wintersried 

Autobatterien zurück an die 
Verkaufsstellen 
oder abgeben bei der 
- Sammelstelle 

Wintersried (Gebühr 
Fr. 5.00 pro Stück) 

Sonder-
abfälle 

Chemikalien 
Gifte 

Medikamente 
 

 

 Sonderabfälle aus Haushaltungen wie Säuren, 
Laugen, Lösungsmittel, Fotochemikalien, 
Farbreste, Quecksilber sowie unbrauchbar 
gewordene Medikamente gehören nie in den 
Kehricht oder in das Abwasser. 

 Möglichst in Originalgefässen retournieren, nicht in 
Lebensmittelverpackungen 

 Div. Chemikalien nicht zusammenschütten 
 Auskünfte erteilt das Laboratorium der Urkantone 

Rückgabe an die 
Verkaufsstelle oder 
-  Sammelstelle  

Wintersried  
(direkt dem Betriebs-
leiter abgeben) 
bis 20 kg kostenlos, 
ab 20 kg Fr. 2.00/kg 

Tier-
kadaver 

 

 Sammelstelle für Haustierkadaver 
 

Werkhof (tel. Absprache) 
Rosengartenstr. 12 
Tel. 079 342 05 17 

 Sammelstelle für Grosstierkadaver und 
Schlachtabfälle 

 Kleintiere können rund um die Uhr eingeworfen 
werden 

Tierkörpersammelstelle 
in Kaltbach, Seewen 
Mi / Fr 16.00 – 17.00  
Tel. 076 272 66 09 

Leucht-
mittel 

 
 

• Energiesparlampen 
• Leuchtstoffröhren 
• LED-Leuchten 
• Hoch- und Niederdruckdampflampen 
 
 gehören nicht in den Kehricht (Quecksilber) 
 nicht zerbrechen 
 Glühbirnen und Halogenlampen im Hauskehricht 

entsorgen 
 

Rückgabe an die 
Verkaufsstelle oder 
- Sammelstelle 

Wintersried  

Inert-
stoffe 

 

 Inertstoffe bestehen zu mehr als 95% aus 
gesteinsähnlichen Bestandteilen wie Steine,  Beton, 
Ziegel, Backsteine, Mauerabbruch, Asbestzement 
("Eternit"), Glas, Steingut und enthalten keine 
Sonderabfälle. 

- Sammelstelle 
Wintersried  
 

Kaffee-
kapseln 

 

 Separatsammlung für Kaffeekapseln aus 
Aluminium (nur Nespresso Original) 

Separatsammlung für 
Kaffeekapseln aus 
Aluminium in speziellem 
Sammelbehälter bei der 
- Sammelstelle 

Wintersried 

CD, DVD, 
VHS, MC 

 

 CD 
 DVD 
 Disketten  
 Kassetten  

 
Hülle vorher entfernen 

- Sammelstelle 
Wintersried 

Papier 

 
 

 Altpapier und Karton trennen 
 Altpapier bündeln (max. 5 kg) 
 Zeitungen, Zeitschriften, Taschenbücher, 

Bücherseiten ohne Einband, Telefonbücher, 
Prospekte ohne Beschichtung 

 Papierschnitzel 
 Futtersäcke gehören in den Kehricht 

Sammeltage und  
Sammelrouten 
 

→ Daten siehe Rückseite 
 
 
Annahmestelle ausser-
halb der Sammeltage: 
 

- Sammelstelle 
Wintersried 

 
 
Sammeltage und  
Sammelrouten 
 

→ Daten siehe Rückseite 

Karton 

 

 Karton bündeln 
(Masse 50 x 50 x 150 cm oder 
70x 70 x 70 cm, max. 20 kg) 

 Wellkarton und alle Arten von unbeschichteten 
Kartonverpackungen wie Schachteln, Früchte- und 
Gemüsekartons, Papiertragtaschen 

 Keine Annahme von Papier und Karton in 
Tragtaschen, Big-Bags o.ä.  

 Papier und Karton separat gebündelt = kostenlos 

Bücher 

 

Guterhaltene, zum Wiederverkauf geeignete Bücher in 
kleinen Mengen 

Brockenhaus 
Kirchenriedweg 43 
6440 Brunnen 
Tel. 041 820 41 47 

Alle Bücher - Sammelstelle Wintersried 

Glas 

 

 Metall- und Plastikteile entfernen 
 Glas nach Farben trennen 
 Kein Porzellan, Ton, Steingut, Spiegel- und 

Fensterglas, Leuchtstoffröhren, PET-Flaschen 
 Keine Trinkgläser, Glasschüsseln und 

Blumenvasen 
 

Beschränkte Einwurfszeiten wegen 
Lärmemissionen! 

Sammelstellen: 
- Gemeindeparkplatz 
- Rosengartenstrasse 
- Bahnhof 
Einwurfszeiten: 
Mo – Fr 08.00 – 12.00  
  14.00 – 20.00  
Samstag 09.00 – 12.00  
 14.00 – 17.00  
- Sammelstelle Wintersried 

Kunststoff-
Hohlkörper 

 

Kunststoff-Hohlkörper mit Deckel können bei der 
Wertstoff-Sammelstelle Wintersried gratis abgegeben 
werden. Die Behältnisse müssen leer sowie fett- und 
ölfrei sein. 
Andere Kunststoffe (ausser PET-Getränke-Flaschen) 
sind als Kehricht zu entsorgen. 

 
- Sammelstelle 

Wintersried 
 

PET-
Flaschen 

 

Sammelstellen für leere PET-Getränkeflaschen 
befinden sich bei den Verkaufsgeschäften, die 
gesetzlich zur Rücknahme verpflichtet sind. 
PET-Flaschen bitte flach drücken. PET-Flaschen 
können auch bei der Wertstoff-Sammelstelle 
Wintersried gratis abgegeben werden. 

Rückgabe an die 
Verkaufsstelle oder 
- Sammelstelle   

Wintersried 
 

Altöl 

 

Haushalt- und Motorenöl trennen 
 
Nur für Privathaushalte und in kleinen 
Behältnissen (bis max. 20 Liter) 

 
 

- Sammelstelle 
Wintersried 

 

Alu-
minium 

 
Stahl-
blech 

 

 saubere Alu-Verpackungen 
 Haushaltfolien 
 Getränkedosen 
 Weissblechdosen 
 Deckel von Lebensmittelgläsern 

 
Etikette entfernen, Dose reinigen, Deckel und 
Dosenboden einschneiden, in das Doseninnere 
biegen und flachtreten. 
Dosen können mit der Presse beim Sammelcontainer 
flachgepresst werden. 

Sammelstellen: 
- Gemeindeparkplatz 
- Rosengartenstrasse 
- Bahnhof 
- Wintersried 
 
 
Aluminium und 
Weissblech brauchen 
nicht getrennt zu werden. 

Eisen 
Metalle 
Elektro-
geräte 

 

 

 Alteisen / Blech 
 Metalle 
 Velos / Mofas (gegen Gebühr) 

 
 Elektrogeräte (PC, Kühlschränke, Wasch-

maschinen, Kochherde usw.) 

- Sammelstelle 
Wintersried 
 
 

- Elektrogeräte können 
auch bei der Verkaufs-
stelle zurückgegeben 
werden (Rücknahme-
pflicht) 

Pneus 

 

 
Altpneus werden weder als Kehricht noch als 
Sperrgut mitgenommen. 

 
- An Garagen oder 

Verkaufsstellen 
zurückgeben  
 

Styropor 
Sagex 

 

 Styroporabfälle müssen sauber und sortenrein sein. 
 Styropor-Chips werden nicht entgegengenommen. 

Diese können nicht wiederverwertet werden. Sie 
gehören in den Kehricht. 

- Sammelstelle 
Wintersried 

Textilien  
Schuhe 

 

 nur brauchbare, saubere Kleidungsstücke, 
Wollsachen und Textilien abliefern 

 Schuhe paarweise zusammenbinden 
 

Sammelstellen: 
- Gemeindeparkplatz 
- Bahnhof 
- Sammelstelle 

Wintersried  

Garten- /  
Rüst- 

Abfälle 
Bio-

abfälle 

 
 

 Grüngut mit verrottbarer Schnur gebunden bis max. 
18 kg und einer Grösse von 50x50x150 cm oder in 
CompoBag, Norm-Sammelbehälter, Container 

 Papier- / Plastik- oder Big-Bag-Säcke werden nicht 
entleert/mitgenommen. 

 Weihnachtsbäume können mitgegeben werden. 
 Laubsäcke nur für Laub verwenden  
 Private Rüstabfälle können in geeigneten 

vergärbaren Beuteln mitgegeben werden. 
 Kehricht, Steine gehören nicht in die Grünabfuhr. 
 Keine Neophyten: Schnittgut von invasiven Pflanzen 

(Jakobskreuzkraut, Japanknöterich, Goldrute usw.) 
gehört in den Kehricht. 

 Was beim Entleeren klemmt und nicht von selbst in 
das Sammelfahrzeug fällt, wird stehen gelassen! 

 Gebinde am 
Kehrichtsammelort 
bereitstellen 

 
 
Sammeltag: Freitag 
→ Daten siehe Rückseite 
 
→ Details unter 

www.zkri.ch 

www����������������

10% Rabatt auf Insektenschutz

Bahnhofstrasse 9, Telefon 041 820 53 83, eveindecor.chAxenstrasse 1, Telefon 041 820 61 51

10% auf ein Burgermenu

Doppelte PRO BON
ausser auf Druckerpatronen

Bahnhofstrasse 28, Telefon 041 820 24 23, papeterie-frank.ch

 

 

 

 

Inh. M. Schwerzmann-Frank  

Bahnhofstrasse 28  6440 Brunnen     

Tel. 041 820 24 23    

info@papeterie-frank.ch 

www.papeterie-frank.ch 

 

gegen Abgabe dieses Gutscheins 

erhalten Sie “doppelte PRO BON” 

(ausser auf Druckerpatronen) 

 

 

 

10% auf Ihren nächsten Einkauf
(reguläre Preise)

Gersauerstrasse • Brunnen • 041 820 20 68 • mrplyss.ch

FASHION MR. PLYSS JEANS

Im September 2012

20%
Jubiläumsrabatt

200-Jahr-Jubiläum
Mode seit 1812

GANT · LACOSTE · HUGO
BOSS · STRENESSE

CAMBIO · DIESEL · RENE
LEZARD · MOSCHINO

JUST CAVALLI · PAUL +
SHARK · ARMANI

BOSS ORANGE
VIC MATIE

Gersauerstrasse • Brunnen • 041 820 20 68 • mrplyss.ch

FASHION MR. PLYSS JEANS

200-Jahr-Jubiläum
Mode seit 1812

MR. PLYSS

Gersauerstrasse • Brunnen
041 820 20 68 • mrplyss.ch

Gut zum Druck an Chrix per Mail Peter Inserate Bote / Geschäfte / M / MR Plyss / Zweiinserate

FASHION

MR. PLYSS
FASHION & JEANS

MR. PLYSS
FASHION & JEANS

Gersauerstrasse, Telefon 041 820 20 68, mrplyss.ch 

Reto Ceberg

Blumen am Bach
Bahnhofstrasse 13    

6440 Brunnen
Tel- 041 822 01 22

CHF 20.– Rabatt
 Ab einem Einkaufswert von CHF 100.–

Bahnhofstrasse 46, Telefon 041 820 19 19, denimstore.ch

Kostenlose Rose
Ab einem Einkaufswert von CHF 60.–

(ausgenommen auf Gutscheinverkäufe)

10% Rabatt 
Ausgenommen sind Reparaturen 

und Installationsdienstleistungen.

Bahnhofstrasse 25, Telefon 041 825 00 50, bhe-ag.ch

Doppelte PRO BON +  
20% auf Spieltipp 

des Monats im Bote der Urschweiz

Bahnhofstrasse 23, Telefon 041 820 20 10, spielladen-detterbeck.ch

CHF 50.– Rabatt auf ein Einbauküchengerät 
bei einem Gerätetausch in der Gemeinde Ingenbohl-Brunnen

Oelistrasse 6, Telefon 041 818 31 50, retri-kuechen.ch

Gersauerstrasse 9, Telefon 041 820 43 15

Sylvia Schranz, Eisengasse 1, CH-6440 Brunnen
+41 41 820 19 94, sylvia@dwaldfee.ch, www.dwaldfee.ch

Di–Fr, 13.30–18.30 Uhr, Sa 10.00–16.00 Uhr
10% auf FFC und MINX

Eisengasse 1, Telefon 041 820 19 94, dwaldfee.ch

10% 
auf nicht reduzierte Mode, Barzahlung

Liebe Brunnerinnen, liebe Brunner

Unsere Gemeinde hat viel zu bieten: Auf die umliegenden Berge klettern, am schönen Vierwaldstättersee flanie-
ren. Bei einem guten Glas Wein einen gemütlichen Abend geniessen und sich kulinarisch verwöhnen lassen, durch die 
Strassen schlendern – auch das Einkaufen kommt hier nicht zu kurz – bei uns finden Sie einfach alles!

Damit das so bleibt, ist es wichtig, das einheimische Gewerbe zu unterstützen. Beiliegende Gutscheine sollen Sie 
dazu ermuntern. Die lokalen Fachgeschäfte freuen sich auf Ihren Besuch.

10% auf ein Mittagessen mit Getränk
jeweils von 11.00 bis 14.00 Uhr

Waldstätterquai 2, Telefon 041 820 02 20, quai2.ch

CHF 10.– Rabatt  
auf Schmuckreparaturen

Bahnhofstrasse 21, Telefon 041 820 40 10, schmuck-brunnen.ch

Gutschein für einen kostenlosen Sehtest
Bitte voranmelden

Bahnhofstrasse 36, Telefon 041 822 09 09, jauchoptik-brunnen.ch

Ist nichts anderes vermerkt, sind die Rabatte einlösbar bis 30. Oktober 2021. Diese sind nicht mit anderen Angeboten kumulierbar.

Bahnhofstrasse 13, Telefon 041 820 45 45, import-optik.swiss

Gutschein für eine  
professionelle Augenanalyse (Sehtest)  

inkl. Augendruck im Wert von CHF 65.–

Ein kostenloses Höllochchräpfli  
im Wert von CHF 2.20

Parkstrasse 1 + Bahnhofstrasse 17, conditorei.ch

Ein kostenloser rilex-Seesack 

Bahnhofstrasse 20, Telefon 041 825 00 00, rilex.ch

Bahnhofstrasse 3, Telefon 041 825 60 20, victorinox.com

Gutschein für 1 Gratisgravur  
auf einem Victorinox-Taschenmesser

10% Rabatt  
auf Schnittblumen

Bahnhofstrasse 32, Telefon 041 820 64 10, 6440 Brunnen

Sonjas
Blumen
Boutique

Ein kostenloses und 
unverbindliches Probetraining  

Bitte Termin vereinbaren

Schwyzerstrasse 30, Telefon 041 820 51 61, mythen-training.ch

GVB GEWERBEVEREIN BRUNNEN-INGENBOHL

Bahnhofstrasse 13, Telefon 041 822 01 22

20201028_Gewerbeverein_Gutscheine.indd   120201028_Gewerbeverein_Gutscheine.indd   1 28.10.20   09:3528.10.20   09:35Entsorgungskalender_2020_spezial.indd   1-2Entsorgungskalender_2020_spezial.indd   1-2 13.11.20   10:5913.11.20   10:59

Bitte wenden

Bitte aufbewahren

 
Gemeinde Ingenbohl 
6440 Brunnen  

 

Entsorgungskalender 
1. Januar bis 31. Dezember 2021 

Haus-
Kehricht 

 

 Alle nicht wiederverwertbaren und ungiftigen 
Abfälle in den vorgeschriebenen Behältnissen 
bereitstellen. 

 In offiziellen Kehrichtsäcken des ZKRI 
 Überfüllte Kehrichtsäcke werden nicht abgeführt. 
 Kehricht kann auch gegen Bezahlung mit Karte 

nach Gewicht bei der Sammelstelle Wintersried 
sowie bei der KUST Goldau entsorgt werden. 

 Chip für Container sind unter www.zkri.ch 
anzumelden und werden durch den ZKRI montiert. 

 
Kehrichtsäcke erst am Abfuhrtag  

bereitstellen. 

Abfuhrtag: 
Route A: Mo, ab 06.30 Uhr 
Route B: Di, ab 06.30 Uhr 
 
Sammelrouten: 
→ siehe Rückseite 
 
Verschiebedaten: 
Route A 
Di, 06.04.2021 
Mi, 26.05.2021 
Di, 02.11.2021 
 
Route B 
keine 

Sperrgut 
Möbel 
Altholz 

 

 Sperrgut wie folgt gebündelt: 
50x50x150 cm oder 70x70x70 cm (max. 20 kg) 
und mit einer offiziellen Sperrgutmarke versehen 

 Sperrgut in Schachteln, Kisten oder Körben (sofern 
sie den Massen entsprechen) wird ebenfalls 
mitgenommen. 
 

 Nicht mitgenommen werden: 
Bauschutt, Steine, Flüssigkeiten und Materialien, 
die gesondert werden müssen. 
 

 Noch brauchbare Stücke an Flohmärkte oder ins 
Brockenhaus bringen. 

 

Sperrgut ist der normalen 
Kehrichtabfuhr mitzu-
geben oder gegen eine 
Gebühr bei: 
- Sammelstelle 

Wintersried, 50 Rp./kg 
- KUST Goldau (siehe 

www.zkri.ch)  
 

Agro Energie Ibach 
- Mittwoch 13.30 – 17.30 
- Samstag 09.00 – 11.30 

Feuer-
löscher 

 

 Alte Feuerlöscher sind den Verkaufsstellen zurück 
zu bringen. 

 Kostenlose Annahme von Feuerlöschern auf der 
Wertstoff-Sammelstelle Wintersried, unabhängig 
von Alter, Gewicht, Grösse, Inhalt und Marke. 
 

 

Rückgabe an die 
Verkaufsstelle oder 
- Sammelstelle   

Wintersried 
 

Batterien 
Akkus 

 
 

Auto-
batterien 

 

 
 Batterien gehören nie in den Kehricht (enthalten 

giftige Schwermetalle) 
 

 Batterien werden wiederverwertet 
 
 Wenn möglich aufladbare Batterien (Akkus) 

verwenden 

Rückgabe an die 
Verkaufsstelle oder bei den 
Batteriesammelstellen: 
- Gemeindeparkplatz 
- Rosengartenstrasse 
- Bahnhof 
- Wintersried 

Autobatterien zurück an die 
Verkaufsstellen 
oder abgeben bei der 
- Sammelstelle 

Wintersried (Gebühr 
Fr. 5.00 pro Stück) 

Sonder-
abfälle 

Chemikalien 
Gifte 

Medikamente 
 

 

 Sonderabfälle aus Haushaltungen wie Säuren, 
Laugen, Lösungsmittel, Fotochemikalien, 
Farbreste, Quecksilber sowie unbrauchbar 
gewordene Medikamente gehören nie in den 
Kehricht oder in das Abwasser. 

 Möglichst in Originalgefässen retournieren, nicht in 
Lebensmittelverpackungen 

 Div. Chemikalien nicht zusammenschütten 
 Auskünfte erteilt das Laboratorium der Urkantone 

Rückgabe an die 
Verkaufsstelle oder 
-  Sammelstelle  

Wintersried  
(direkt dem Betriebs-
leiter abgeben) 
bis 20 kg kostenlos, 
ab 20 kg Fr. 2.00/kg 

Tier-
kadaver 

 

 Sammelstelle für Haustierkadaver 
 

Werkhof (tel. Absprache) 
Rosengartenstr. 12 
Tel. 079 342 05 17 

 Sammelstelle für Grosstierkadaver und 
Schlachtabfälle 

 Kleintiere können rund um die Uhr eingeworfen 
werden 

Tierkörpersammelstelle 
in Kaltbach, Seewen 
Mi / Fr 16.00 – 17.00  
Tel. 076 272 66 09 

Leucht-
mittel 

 
 

• Energiesparlampen 
• Leuchtstoffröhren 
• LED-Leuchten 
• Hoch- und Niederdruckdampflampen 
 
 gehören nicht in den Kehricht (Quecksilber) 
 nicht zerbrechen 
 Glühbirnen und Halogenlampen im Hauskehricht 

entsorgen 
 

Rückgabe an die 
Verkaufsstelle oder 
- Sammelstelle 

Wintersried  

Inert-
stoffe 

 

 Inertstoffe bestehen zu mehr als 95% aus 
gesteinsähnlichen Bestandteilen wie Steine,  Beton, 
Ziegel, Backsteine, Mauerabbruch, Asbestzement 
("Eternit"), Glas, Steingut und enthalten keine 
Sonderabfälle. 

- Sammelstelle 
Wintersried  
 

Kaffee-
kapseln 

 

 Separatsammlung für Kaffeekapseln aus 
Aluminium (nur Nespresso Original) 

Separatsammlung für 
Kaffeekapseln aus 
Aluminium in speziellem 
Sammelbehälter bei der 
- Sammelstelle 

Wintersried 

CD, DVD, 
VHS, MC 

 

 CD 
 DVD 
 Disketten  
 Kassetten  

 
Hülle vorher entfernen 

- Sammelstelle 
Wintersried 

Papier 

 
 

 Altpapier und Karton trennen 
 Altpapier bündeln (max. 5 kg) 
 Zeitungen, Zeitschriften, Taschenbücher, 

Bücherseiten ohne Einband, Telefonbücher, 
Prospekte ohne Beschichtung 

 Papierschnitzel 
 Futtersäcke gehören in den Kehricht 

Sammeltage und  
Sammelrouten 
 

→ Daten siehe Rückseite 
 
 
Annahmestelle ausser-
halb der Sammeltage: 
 

- Sammelstelle 
Wintersried 

 
 
Sammeltage und  
Sammelrouten 
 

→ Daten siehe Rückseite 

Karton 

 

 Karton bündeln 
(Masse 50 x 50 x 150 cm oder 
70x 70 x 70 cm, max. 20 kg) 

 Wellkarton und alle Arten von unbeschichteten 
Kartonverpackungen wie Schachteln, Früchte- und 
Gemüsekartons, Papiertragtaschen 

 Keine Annahme von Papier und Karton in 
Tragtaschen, Big-Bags o.ä.  

 Papier und Karton separat gebündelt = kostenlos 

Bücher 

 

Guterhaltene, zum Wiederverkauf geeignete Bücher in 
kleinen Mengen 

Brockenhaus 
Kirchenriedweg 43 
6440 Brunnen 
Tel. 041 820 41 47 

Alle Bücher - Sammelstelle Wintersried 

Glas 

 

 Metall- und Plastikteile entfernen 
 Glas nach Farben trennen 
 Kein Porzellan, Ton, Steingut, Spiegel- und 

Fensterglas, Leuchtstoffröhren, PET-Flaschen 
 Keine Trinkgläser, Glasschüsseln und 

Blumenvasen 
 

Beschränkte Einwurfszeiten wegen 
Lärmemissionen! 

Sammelstellen: 
- Gemeindeparkplatz 
- Rosengartenstrasse 
- Bahnhof 
Einwurfszeiten: 
Mo – Fr 08.00 – 12.00  
  14.00 – 20.00  
Samstag 09.00 – 12.00  
 14.00 – 17.00  
- Sammelstelle Wintersried 

Kunststoff-
Hohlkörper 

 

Kunststoff-Hohlkörper mit Deckel können bei der 
Wertstoff-Sammelstelle Wintersried gratis abgegeben 
werden. Die Behältnisse müssen leer sowie fett- und 
ölfrei sein. 
Andere Kunststoffe (ausser PET-Getränke-Flaschen) 
sind als Kehricht zu entsorgen. 

 
- Sammelstelle 

Wintersried 
 

PET-
Flaschen 

 

Sammelstellen für leere PET-Getränkeflaschen 
befinden sich bei den Verkaufsgeschäften, die 
gesetzlich zur Rücknahme verpflichtet sind. 
PET-Flaschen bitte flach drücken. PET-Flaschen 
können auch bei der Wertstoff-Sammelstelle 
Wintersried gratis abgegeben werden. 

Rückgabe an die 
Verkaufsstelle oder 
- Sammelstelle   

Wintersried 
 

Altöl 

 

Haushalt- und Motorenöl trennen 
 
Nur für Privathaushalte und in kleinen 
Behältnissen (bis max. 20 Liter) 

 
 

- Sammelstelle 
Wintersried 

 

Alu-
minium 

 
Stahl-
blech 

 

 saubere Alu-Verpackungen 
 Haushaltfolien 
 Getränkedosen 
 Weissblechdosen 
 Deckel von Lebensmittelgläsern 

 
Etikette entfernen, Dose reinigen, Deckel und 
Dosenboden einschneiden, in das Doseninnere 
biegen und flachtreten. 
Dosen können mit der Presse beim Sammelcontainer 
flachgepresst werden. 

Sammelstellen: 
- Gemeindeparkplatz 
- Rosengartenstrasse 
- Bahnhof 
- Wintersried 
 
 
Aluminium und 
Weissblech brauchen 
nicht getrennt zu werden. 

Eisen 
Metalle 
Elektro-
geräte 

 

 

 Alteisen / Blech 
 Metalle 
 Velos / Mofas (gegen Gebühr) 

 
 Elektrogeräte (PC, Kühlschränke, Wasch-

maschinen, Kochherde usw.) 

- Sammelstelle 
Wintersried 
 
 

- Elektrogeräte können 
auch bei der Verkaufs-
stelle zurückgegeben 
werden (Rücknahme-
pflicht) 

Pneus 

 

 
Altpneus werden weder als Kehricht noch als 
Sperrgut mitgenommen. 

 
- An Garagen oder 

Verkaufsstellen 
zurückgeben  
 

Styropor 
Sagex 

 

 Styroporabfälle müssen sauber und sortenrein sein. 
 Styropor-Chips werden nicht entgegengenommen. 

Diese können nicht wiederverwertet werden. Sie 
gehören in den Kehricht. 

- Sammelstelle 
Wintersried 

Textilien  
Schuhe 

 

 nur brauchbare, saubere Kleidungsstücke, 
Wollsachen und Textilien abliefern 

 Schuhe paarweise zusammenbinden 
 

Sammelstellen: 
- Gemeindeparkplatz 
- Bahnhof 
- Sammelstelle 

Wintersried  

Garten- /  
Rüst- 

Abfälle 
Bio-

abfälle 

 
 

 Grüngut mit verrottbarer Schnur gebunden bis max. 
18 kg und einer Grösse von 50x50x150 cm oder in 
CompoBag, Norm-Sammelbehälter, Container 

 Papier- / Plastik- oder Big-Bag-Säcke werden nicht 
entleert/mitgenommen. 

 Weihnachtsbäume können mitgegeben werden. 
 Laubsäcke nur für Laub verwenden  
 Private Rüstabfälle können in geeigneten 

vergärbaren Beuteln mitgegeben werden. 
 Kehricht, Steine gehören nicht in die Grünabfuhr. 
 Keine Neophyten: Schnittgut von invasiven Pflanzen 

(Jakobskreuzkraut, Japanknöterich, Goldrute usw.) 
gehört in den Kehricht. 

 Was beim Entleeren klemmt und nicht von selbst in 
das Sammelfahrzeug fällt, wird stehen gelassen! 

 Gebinde am 
Kehrichtsammelort 
bereitstellen 

 
 
Sammeltag: Freitag 
→ Daten siehe Rückseite 
 
→ Details unter 

www.zkri.ch 

www����������������

10% Rabatt auf Insektenschutz

Bahnhofstrasse 9, Telefon 041 820 53 83, eveindecor.chAxenstrasse 1, Telefon 041 820 61 51

10% auf ein Burgermenu

Doppelte PRO BON
ausser auf Druckerpatronen

Bahnhofstrasse 28, Telefon 041 820 24 23, papeterie-frank.ch

 

 

 

 

Inh. M. Schwerzmann-Frank  

Bahnhofstrasse 28  6440 Brunnen     

Tel. 041 820 24 23    

info@papeterie-frank.ch 

www.papeterie-frank.ch 

 

gegen Abgabe dieses Gutscheins 

erhalten Sie “doppelte PRO BON” 

(ausser auf Druckerpatronen) 

 

 

 

10% auf Ihren nächsten Einkauf
(reguläre Preise)

Gersauerstrasse • Brunnen • 041 820 20 68 • mrplyss.ch

FASHION MR. PLYSS JEANS

Im September 2012

20%
Jubiläumsrabatt

200-Jahr-Jubiläum
Mode seit 1812

GANT · LACOSTE · HUGO
BOSS · STRENESSE

CAMBIO · DIESEL · RENE
LEZARD · MOSCHINO

JUST CAVALLI · PAUL +
SHARK · ARMANI

BOSS ORANGE
VIC MATIE

Gersauerstrasse • Brunnen • 041 820 20 68 • mrplyss.ch

FASHION MR. PLYSS JEANS

200-Jahr-Jubiläum
Mode seit 1812

MR. PLYSS

Gersauerstrasse • Brunnen
041 820 20 68 • mrplyss.ch

Gut zum Druck an Chrix per Mail Peter Inserate Bote / Geschäfte / M / MR Plyss / Zweiinserate

FASHION

MR. PLYSS
FASHION & JEANS

MR. PLYSS
FASHION & JEANS

Gersauerstrasse, Telefon 041 820 20 68, mrplyss.ch 

Reto Ceberg

Blumen am Bach
Bahnhofstrasse 13    

6440 Brunnen
Tel- 041 822 01 22

CHF 20.– Rabatt
 Ab einem Einkaufswert von CHF 100.–

Bahnhofstrasse 46, Telefon 041 820 19 19, denimstore.ch

Kostenlose Rose
Ab einem Einkaufswert von CHF 60.–

(ausgenommen auf Gutscheinverkäufe)

10% Rabatt 
Ausgenommen sind Reparaturen 

und Installationsdienstleistungen.

Bahnhofstrasse 25, Telefon 041 825 00 50, bhe-ag.ch

Doppelte PRO BON +  
20% auf Spieltipp 

des Monats im Bote der Urschweiz

Bahnhofstrasse 23, Telefon 041 820 20 10, spielladen-detterbeck.ch

CHF 50.– Rabatt auf ein Einbauküchengerät 
bei einem Gerätetausch in der Gemeinde Ingenbohl-Brunnen

Oelistrasse 6, Telefon 041 818 31 50, retri-kuechen.ch

Gersauerstrasse 9, Telefon 041 820 43 15

Sylvia Schranz, Eisengasse 1, CH-6440 Brunnen
+41 41 820 19 94, sylvia@dwaldfee.ch, www.dwaldfee.ch

Di–Fr, 13.30–18.30 Uhr, Sa 10.00–16.00 Uhr
10% auf FFC und MINX

Eisengasse 1, Telefon 041 820 19 94, dwaldfee.ch

10% 
auf nicht reduzierte Mode, Barzahlung

Liebe Brunnerinnen, liebe Brunner

Unsere Gemeinde hat viel zu bieten: Auf die umliegenden Berge klettern, am schönen Vierwaldstättersee flanie-
ren. Bei einem guten Glas Wein einen gemütlichen Abend geniessen und sich kulinarisch verwöhnen lassen, durch die 
Strassen schlendern – auch das Einkaufen kommt hier nicht zu kurz – bei uns finden Sie einfach alles!

Damit das so bleibt, ist es wichtig, das einheimische Gewerbe zu unterstützen. Beiliegende Gutscheine sollen Sie 
dazu ermuntern. Die lokalen Fachgeschäfte freuen sich auf Ihren Besuch.

10% auf ein Mittagessen mit Getränk
jeweils von 11.00 bis 14.00 Uhr

Waldstätterquai 2, Telefon 041 820 02 20, quai2.ch

CHF 10.– Rabatt  
auf Schmuckreparaturen

Bahnhofstrasse 21, Telefon 041 820 40 10, schmuck-brunnen.ch

Gutschein für einen kostenlosen Sehtest
Bitte voranmelden

Bahnhofstrasse 36, Telefon 041 822 09 09, jauchoptik-brunnen.ch

Ist nichts anderes vermerkt, sind die Rabatte einlösbar bis 30. Oktober 2021. Diese sind nicht mit anderen Angeboten kumulierbar.

Bahnhofstrasse 13, Telefon 041 820 45 45, import-optik.swiss

Gutschein für eine  
professionelle Augenanalyse (Sehtest)  

inkl. Augendruck im Wert von CHF 65.–

Ein kostenloses Höllochchräpfli  
im Wert von CHF 2.20

Parkstrasse 1 + Bahnhofstrasse 17, conditorei.ch

Ein kostenloser rilex-Seesack 

Bahnhofstrasse 20, Telefon 041 825 00 00, rilex.ch

Bahnhofstrasse 3, Telefon 041 825 60 20, victorinox.com

Gutschein für 1 Gratisgravur  
auf einem Victorinox-Taschenmesser

10% Rabatt  
auf Schnittblumen

Bahnhofstrasse 32, Telefon 041 820 64 10, 6440 Brunnen

Sonjas
Blumen
Boutique

Ein kostenloses und 
unverbindliches Probetraining  

Bitte Termin vereinbaren

Schwyzerstrasse 30, Telefon 041 820 51 61, mythen-training.ch

GVB GEWERBEVEREIN BRUNNEN-INGENBOHL

Bahnhofstrasse 13, Telefon 041 822 01 22
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Gemeindeversammlung
Montag, 14. Dezember 2020, 

um 20.00 Uhr, in der Aula, 6440 Brunnen

VORANSCHLAG UND FINANZPLAN
2021 – 2024

Als  Beilage im  
Voranschlag 
enthalten
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Einladung

zur Gemeindeversammlung Ingenbohl, 6440 Brunnen, 
vom Montag, 14. Dezember 2020, um 20.00 Uhr, in der Aula, Brunnen

Traktanden:

1. Wahl der Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler

2. Vorlage des Voranschlags 2021 und Festlegung des Steuerfusses
 – Antrag des Gemeinderats
 (Referentin: Frau Säckelmeister Antonia Betschart)

3. Finanzplan 2022 bis 2024
 (Referentin: Frau Säckelmeister Antonia Betschart)

4. Nachkredite zur Rechnung 2020
 (Referentin: Frau Säckelmeister Antonia Betschart)

Die Botschaft wird an alle Haushaltungen verteilt. Weitere Exemplare können auf der  
Gemeindeverwaltung bezogen werden. Eine detailliertere Erfolgsrechnung wird auf der 
Webseite der Gemeinde Ingenbohl, www.brunnen.ch, aufgeschaltet.

Brunnen, im November 2020  Gemeinderat Ingenbohl
  6440 Brunnen

 Die Gemeindepräsidentin:  Der Gemeindeschreiber:
 Irène May  Aldo Moschetti
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1 Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM2)  

1.1 Einleitung

Mit dem Ziel einer möglichst harmonisierten 
Rechnungslegung in allen Kantonen und Gemein-
den hat die Konferenz der kantonalen Finanzdi-
rektorinnen und Finanzdirektoren (FDK) im Januar 
2008 das Handbuch Harmonisiertes Rechnungs-
legungsmodell für die Kantone und Gemeinden 
HRM2 verabschiedet. Bei der Ausarbeitung ori-
entierte sich die FDK unter anderem an den Inter-
national Public Sector Standards (IPSAS), hat je-
doch verschiedene Erleichterungen vorgesehen. 
Das Handbuch HRM2 ersetzt die Fachempfeh-
lungen FDK aus dem Jahr 1981 (HRM1) und ent-
hält 20 Fachempfehlungen zur öffentlichen Rech-
nungslegung sowie einen neuen Kontenrahmen. 

1.2 Ausgangslage

Die Schwyzer Bezirke und Gemeinden erhalten 
per 1. Januar 2021 neue – auf HRM2 abgestimm-
te – Rechnungslegungsvorschriften. Der Kan-
tonsrat hat mit Beschluss vom 30. Mai 2018 das 
neue Finanzhaushaltsgesetz für die Bezirke und 
Gemeinden verabschiedet (SRSZ, 153.100). Das 
Gesetz regelt die Steuerung der Finanzen, die 
Ausgaben und deren Bewilligung sowie die Rech-
nungslegung und kommt mit dem vorliegenden 
Voranschlag und Finanzplan erstmals zur Anwen-
dung. 

1.3 Steigerung von Informationsgehalt und 
Transparenz in der Rechnungslegung

Mit den neuen Rechnungslegungsvorschriften 
soll den Behörden, aber auch der Öffentlichkeit, 
ein klares und wahrheitsgetreues Bild der tat-
sächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
vermittelt werden. Im Sinne einer allgemeinen 
Zielsetzung soll damit der Grundsatz der «true 
and fair view» in der Rechnungslegung verfolgt 
werden. Die Rechnungslegung richtet sich nach 
HRM2, welches einen neuen Kontenplan, die 
konsequente Anwendung der periodengerechten 
Abgrenzungen und transparentere Bilanzierungs- 
und Bewertungsgrundsätze vorsieht. 

1.4 Neuerungen im Voranschlag und 
Finanzplan

Mit HRM2 werden im Wesentlichen die folgenden 
Neuerungen beim Voranschlag und Finanzplan 
eingeführt:
– Die Jahresrechnung orientiert sich an den Be-

zeichnungen der Privatwirtschaft mit Erfolgs-
rechnung und Bilanz.

– Die Erfolgsrechnung wird neu dreistufig darge-
stellt (betriebliches Ergebnis, Finanzergebnis 
und ausserordentliches Ergebnis).

– Die Konten gliedern sich nach Aufgaben (funk-
tionale Gliederung) und innerhalb diesen nach 
dem Kontenrahmen des harmonisierten Rech-
nungsmodells. In der ordentlichen Darstellung 
wird nach Hauptkonten zusammengefasst.

– Die Finanzplanjahre werden tabellarisch dem 
zu genehmigenden Voranschlag gegenüber-
gestellt und in einem umfassenden Finanzplan 
dargestellt.

– Für die Beurteilung der Finanzlage sind Finanz-
kennzahlen definiert, die sowohl für die interne 
Führung, für Kapitalgeber, für die Finanzstatis-
tik (Bund) wie auch für die Öffentlichkeit und 
die Politik verständlich sind.

– HRM2 schafft erstmals einen einheitlichen 
Kontenrahmen über sämtliche Stufen (Bund, 
Kantone, Bezirke, Gemeinden). 

1.5 Auswirkungen auf die Eröffnungsbilanz

Buchhalterische Auswirkungen werden sich in 
Bewertungsanpassungen (Bewertung des Fi-
nanzvermögens zum Verkehrswert, Bereinigun-
gen und Umgliederungen im Finanz- und Verwal-
tungsvermögen, Periodenabgrenzungen, Rück-
stellungen und Rechnungsabgrenzungen) im 
Rahmen der Eröffnungsbilanz nach HRM2 per 
1. Januar 2021 ergeben. Diese liegen in der Natur 
des Wechsels der Rechnungslegung und haben 
keine direkten finanziellen Auswirkungen.
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2 Überblick Voranschlag 2021

2.1 Gesamtbeurteilung und Antrag 
Gemeinderat

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 44'425'800 
und einem Gesamtertrag von CHF 44'542'300 
sieht der Voranschlag 2021 einen Ertragsüber-
schuss von CHF 116'500 vor. Die Nettoinvestitio-
nen betragen CHF 9'815'000. 

Das ist, in zwei Sätzen zusammengefasst, der 
Vor anschlag 2021. Der Voranschlag entspricht 
dem neuen Rechnungslegungsstand HRM2. Da-
durch ergeben sich einige Darstellungsänderun-
gen und ein Vergleich mit Vorjahreszahlen ist 
kaum möglich (und fehlt deshalb). 

Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten
Dem Voranschlag liegt ein Steuerfuss von 165 % 
zugrunde. Der Gemeinderat hat nach eingehen-
der Diskussion entschieden, den Steuerfuss bei-
zubehalten. Folgende Faktoren haben zu unse-
rem Beschluss geführt:
– Die Auswirkungen der Corona-Pandemie wer-

den nicht nur im Jahr 2021 sondern auch in 
den Folgejahren spürbar sein. 

– Die rege Bautätigkeit wird zu Wachstum füh-
ren, und zwar beim Ertrag und beim Aufwand. 

– Trotz diesem Wachstum rechnen wir für 2021 
mit weniger Steuerertrag sowohl bei den natür-
lichen wie auch juristischen Personen im Rech-
nungsjahr wie auch aus den Vorjahren. Insge-
samt wird mit einem Minderertrag gegenüber 
dem Voranschlag 2020 von CHF 1.47 Mio. ge-
rechnet. 

– Der Finanzplan für 2021 des Voranschlages 
2020 sah bei einem Gesamtaufwand von 
CHF  43.9 Mio. und einem Gesamtertrag von 
CHF  45.7 Mio. einen Überschuss von 
CHF  1.8  Mio. vor. Ein Jahr später sehen wir: 
Der Aufwand wird etwas höher und der Ertrag 
deutlich tiefer ausfallen. 

– Der knappe Überschuss ist hauptsächlich auf 
die höheren Beiträge aus dem innerkantonalen 
Finanzausgleich zurückzuführen (zusätzliche 
Steuerkraftabschöpfung von CHF 484'700 bei 
um CHF 113'800 tieferen Grundstückgewinn-
steuer). 

– Der Gemeinderat legt weiterhin grosses Ge-
wicht auf die Werterhaltung der Infrastruktur. 
Entsprechend sind sowohl in der Erfolgsrech-
nung wie in der Investitionsrechnung kleinere 
und grössere Beträge vorgesehen. 

– Der Finanzbedarf für die beiden Grossprojekte 
«Erschliessung Brunnen Nord» und «Aufwer-
tung Bahnhofareal» wie aber auch für die Ins-

tandhaltung der Schulliegenschaften ist wei-
terhin ungewiss. 

– Das frei verfügbare Eigenkapital der Gemeinde 
Ingenbohl beträgt per 1. Januar 2020 rund 
CHF 16.5 Mio. Dieses Kapital wird uns bei der 
Finanzierung der anstehenden grossen Investi-
tionen helfen. 

– Der Voranschlag 2020 weist einen Mehrertrag 
von knapp CHF 900'000 aus. Die Rech-
nung  2020 wird voraussichtlich besser ab-
schliessen, da wir von höheren Steuererträ-
gen aus den Vorjahren profitieren können.

– Dieser positive Abschluss wird uns bei den 
weiteren Investitionsvorhaben helfen. 

Es bleibt das erklärte Ziel des Gemeinderates, mit 
einem nachhaltigen Steuerfuss gesunde Gemein-
definanzen zu behalten und damit für künftige 
Herausforderungen gewappnet zu sein.  

Kommentar zur finanziellen 
Entwicklung

Der Finanzplan sieht folgende Nettoinvestitionen 
vor: CHF 3'056'500 für das Jahr 2022, 
CHF  10'293'000 für das Jahr 2023 und für das 
Jahr 2024 CHF 12'828'000. Auch wenn sich vor 
allem bei den bereits erwähnten Grossprojekten 
zeitliche Verschiebungen ergeben können, so 
bleibt die Aufgabe und der damit verbundene Fi-
nanzbedarf bestehen. 

Damit die Finanzierung von Voranschlag und Fi-
nanzplan zu vernünftigen Konditionen erfolgen 
kann, soll die Nettoschuld pro Einwohnerin und 
Einwohner den Betrag von CHF 5'000 nicht über-
steigen. Bei rund 9'000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner der Gemeinde Ingenbohl ergibt das eine 
maximale Nettoschuld von CHF 45 Mio.  Aktuell 
haben wir einen Spielraum von rund CHF 35 Mio. 
Vergleicht man diesen scheinbar grosszügigen 
Spielraum mit den geplanten Investitionen aus 
Voranschlag und Finanzplan, so verringert sich 
der Spielraum erheblich. 

Kaum vorhersehbar sind die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie. Welche Betriebe überleben? 
Wie viele Arbeitsplätze gehen verloren? Wer ver-
liert die Arbeitsstelle und ist allenfalls auf wirt-
schaftliche Sozialhilfe angewiesen? Kommen wir 
mit einem blauen Auge davon? Der Gemeinderat 
ist überzeugt, dass Ingenbohl gute Voraussetzun-
gen bietet, um beim hoffentlich baldigen Auf-
schwung dabei zu sein. 
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Der Gemeinderat will trotz Corona und den damit 
verbundenen Unsicherheiten Projekte realisieren, 
die unsere Gemeinde weiterbringen und die auch 
positive Impulse für unsere Wirtschaft und unser 
Gewerbe setzen sollen. Der Gemeinderat steht 
weiterhin dafür ein, die Finanzen gezielt, richtig 
und langfristig einzusetzen. Wir wollen unsere 
Handlungsspielräume effizient und wirkungsvoll 
ausnützen.

Die Zukunft unserer Gemeinde kann nur mit um-
sichtiger Planung und konkreter Ausrichtung ge-
meistert werden. Der Gemeinderat ist überzeugt, 
dass mit dieser Politik das langfristige Wohl aller 
Einwohnerinnen und Einwohner sichergestellt 
werden kann. Dies erfordert vom Gemeinderat 
ein klares Setzen von Prioritäten, ein kompeten-
tes Umgehen mit schwierigen Situationen und ein 
ständiges Hinterfragen der Zielsetzungen. Der 
Gemeinderat will damit unsere Gemeinde auch fit 
machen für künftige Herausforderungen. Gerne 
hofft der Gemeinderat, dass die Mitbürgerinnen 
und Mitbürger diese Politik einer nachhaltig aus-
gelegten Entwicklung weiterhin mittragen.

Kommentar zu den Sonderrechnungen

Alterswohnheim
In der Bestandesrechnung Alterswohnheim steht 
im Ausgleichskonto per 1. Januar 2020 der Be-
trag von CHF 454'968 im Minus. Der Voranschlag 
sieht eine beinahe ausgeglichene Rechnung vor 
mit einem kleinen Aufwandüberschuss von 
CHF 5'400. 

Die Pflegegelder werden gemäss Vorgaben der 
kantonalen Stelle verrechnet. Um die Rechnung 
mittelfristig ausgleichen zu können, ist eine Erhö-
hung der Pensionstaxen um CHF 5.00 pro Tag 
vorgesehen. Trotz dieser Anpassung liegt das Al-
terswohnheim Brunnen im kantonalen Vergleich 
im Mittelfeld. 

Betreutes Wohnen
In der Bestandesrechnung Betreutes Wohnen 
steht im Ausgleichskonto per 1. Januar 2020 der 
Betrag von CHF 353'226. Der Voranschlag sieht 
einen Ertragsüberschuss von CHF 51'100 vor. 

Abwasserbeseitigung
In der Bestandesrechnung Abwasserbeseitigung 
steht im Ausgleichskonto per 1. Januar 2020 der 
Betrag von CHF 660'088. Der Voranschlag sieht 
einen Aufwandüberschuss von CHF 281'800 vor. 
Der Gemeinderat ist weiterhin bestrebt, die Kana-
lisation sowie die Pumpwerke instand zu halten. 
Gemäss der an der Abstimmung vom 21. Mai 

2017 angenommenen Revision des Reglements 
über die Siedlungsentwässerung beträgt die Ge-
bühr für das Abwasser pro m³ Frischwasser 
CHF  2.10 plus Mehrwertsteuer, pro Hausan-
schluss sind mindestens CHF  150 plus Mehr-
wertsteuer zu entrichten.  

Abfallwirtschaft
In der Bestandesrechnung Abfallwirtschaft steht 
im Ausgleichskonto per 1. Januar 2020 der Be-
trag von CHF 269'999. Der Voranschlag sieht ei-
nen Aufwandüberschuss von CHF 72'700 vor. 

Die Gemeinde Ingenbohl hat sich für die Abfall-
wirtschaft dem Zweckverband Kehrichtbeseiti-
gung Region Innerschwyz ZKRI angeschlossen. 
Der ZKRI übernimmt nicht nur das Einsammeln 
des Kehrichts, er koordiniert auch die Spezial-
sammlungen für Altglas etc. Erfreulicherweise 
können die Gebühren für die Kehrichtsäcke 2021 
gesenkt werden. Grünabfuhr und Recycling sind 
weiterhin in der Kompetenz der Gemeinde und 
werden durch die Kehricht-Grundgebühren abge-
deckt.

Die Frau Säckelmeister: Antonia Betschart
Der Gemeindekassier: Marcel Betschart

Gemeinderat Ingenbohl
6440 Brunnen

Die Gemeindepräsidentin: Irène May
Der Gemeindeschreiber: Aldo Moschetti

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt
a. den Voranschlag der Erfolgsrechnung  

mit einem Ertragsüberschuss von 
CHF 116'500 zu genehmigen,

b. den Voranschlag der Investitionsrechnung 
mit Nettoinvestitionen von CHF 9'815'000 
zu genehmigen,

c. den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 
165 % einer Einheit festzusetzen,

d. den Finanzplan zur Kenntnisnahme
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2.2 Bericht und Antrag  
der Rechnungsprüfungskommission 

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir gemäss §§ 50 und 51 des Finanzhaushaltsgesetzes für 
die Bezirke und Gemeinden den Voranschlag 2021 (Erfolgsrechnung & Investitionsrechnung) als Be-
standteil des Finanzplanes 2022 – 2024 inklusive Steuerfuss für das Voranschlagsjahr beurteilt. Gemäss 
unserer Beurteilung entsprechen der Finanzplan sowie der Voranschlag den gesetzlichen Bestimmun-
gen. Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde erachten wir als positiv und nachhaltig. Der vom Ge-
meinderat vorgeschlagene Steuerfuss von 165 Prozent einer Einheit beurteilen wir als notwendig. 
 
Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 116'500 inklusive 
einem Steuerfuss von 165 Prozent einer Einheit sowie Nettoinvestitionen von CHF 9'815'000 zu geneh-
migen. 
 

Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Ingenbohl

Pirmin Geisser, Präsident 
Stefan Imhof 
Nicole Kündig-Betschart
Alois Lüönd
Flavio Tomaschett
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6 Feuerwehrersatzabgabe 

Die Gemeinden erheben von den Feuerwehrpflichtigen, die in der Wohnsitzgemeinde keinen Feuerwehr-
dienst leisten, eine Ersatzabgabe (§ 38 der Verordnung über den Feuerschutz). Der Ertrag der Ersatzab-
gabe und der Entschädigung aus den Einsätzen der Feuerwehr sind zweckgebunden zu verwenden. Der 
Ertrag hat unter Berücksichtigung der Kantonsbeiträge und unter Vorbehalt besonderer Haushaltsvor-
schriften für die Gemeinden den Gesamtaufwand zu decken. Der Gemeinderat legt die Sätze der Ersatz-
abgabe im Rahmen dieser Vorgaben fest.

In der Bestandesrechnung Feuerwehr (Spezialfinanzierung) steht im Ausgleichskonto per 1. Januar 2020 
der Betrag von CHF 637'617. Der Voranschlag 2021 sieht einen Mehrertrag von CHF 36'600 vor, der in 
die Spezialfinanzierung eingelegt wird. Der Gemeinderat beantragt, die Abgaben für die Feuerwehr und 
den Beitrag der Gebäudeeigentümer unverändert zu belassen. 

Ersatzabgaben haben alle Personen zwischen dem 20. und erfülltem 52. Altersjahr zu entrichten, abge-
stuft nach dem Einkommen, nämlich

Steuerbares Einkommen Ersatzabgabe
in Franken
     0 – 10'000  CHF  55.00
10'001 – 20'000  CHF  75.00
20'001 – 30'000  CHF  90.00
30'001 – 40'000  CHF 120.00
40'001 – 50'000  CHF 140.00
50'001 und mehr  CHF 170.00
Quellensteuerpflichtige  CHF  55.00

Gebäudeeigentümer haben 0.08 Promille vom Neubauwert als Schadenwehrbeitrag zu entrichten.
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7 Nachkredite zulasten der Rechnung 2020

Laufende Rechnung

Kto-Nr. Bezeichnung CHF Begründung

570.319.60 Auslagen z. L. AWH-Fonds 1'200.00 Ersatz Unterlagsboden Kapelle 
Alterswohnheim

620.314.30 Strassenunterhalt 6'000.00 Baumersatz Gemeindeparkplatz

Total Nachkredite  
Laufende Rechnung

7'200.00

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Nachkredite 2020 zulasten der Laufenden Rechnung:

Die RPK hat die Nachkredite geprüft und beantragt Zustimmung.

Antrag des Gemeinderates

1. Die Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2020 von CHF 7'200.00 seien zu genehmigen. 

Gemeinderat Ingenbohl
6440 Brunnen

Die Gemeindepräsidentin: Irène May
Der Gemeindeschreiber: Aldo Moschetti
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8 Zielsetzungen 2021 nach Ressorts

Wir wollen …

Präsidium:
– in unserer Gemeinde die hohe Lebensqualität erhalten, gestalten und diese für künftige 

Generationen sichern;
– attraktive Grundlagen für einen dynamischen Wirtschaftsstandort bieten;
– Stabilität und Sicherheit als Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum erreichen;
– eine bürgernahe Gemeinde und eine verlässliche Partnerin sein, mit einem professionellen Auftritt 

nach aussen und innen;
– transparent informieren;
– der Bevölkerung und Wirtschaft geeignete Möglichkeiten bieten, sich einzubringen;
– unsere Dienstleistungen kundenorientiert und effizient erbringen;
– Brunnen Nord und die öV-Drehscheibe Bahnhofareal als Generationenprojekte umsetzen.

Finanzen und Wirtschaft:
– gesunde Gemeindefinanzen beibehalten, um die anstehenden und künftigen Herausforderungen 

finanziell bewältigen zu können;
– die hohen Investitionsbeträge effektiv und effizient einsetzen;
– die Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen in Standortförderung und -marketing weiter 

vertiefen;
– digitale Arbeitsmittel für Verwaltung und Behörden einführen;
– das Projekt "eSteuern.sz" weiter umsetzen.

Bildung:
– die ICT-Infrastruktur, die in Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 zur Verfügung gestellt wird, 

pädagogisch sinnvoll nutzen;
– das Jahresthema "Abenteuer Geschichten" auf unterschiedliche Art umsetzen;
– das Schulprogramm für die nächsten Jahre erstellen;
– den Schulraum längerfristig planen;
– mit Auftritten von Musikschülerinnen und Musikschülern präsent sein.

Soziales:
– die Zusammenarbeit im Bereich Soziales mit beteiligten Nachbargemeinden pflegen;
– die Schulsozialarbeit konzeptionell verankern;
– die Wohnsituation, Betreuung und Integration der Asylsuchenden und Flüchtlinge im Rahmen der 

gesetzlichen Gegebenheiten weiterhin gewährleisten;
– im Rahmen der Jugendfachstelle ausserschulische Begegnungsangebote fördern;
– die internen Schnittstellen analysieren und deren operativen Prozesse vereinfachen.

 

Bau:
– uns kundenorientiert verhalten;
– eine effiziente und zeitnahe Abwicklung von Baueingaben sicherstellen;
– die Leitplanung für die Kernzone behördenverbindlich umsetzen;
– bei Baueingaben in der Kernzone uns mit dem ISOS und der Ortsbildverträglichkeit inhaltlich 

auseinandersetzen;
– im Rahmen von Gestaltungsplänen verdichtetes Bauen im Gleichgewicht mit hoher 

architektonischer Auszeichnung und Freiraumqualität anstreben;
– bei der Realisierung von Grossprojekten die öffentlichen Interessen berücksichtigen.
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Liegenschaften (Bauten und Anlagen):
– den bedarfsgerechten Unterhalt der Liegenschaften mit dem Ziel des langfristigen Werterhalts 

vornehmen;
– die Liegenschaftenstrategie weiterführen bzw. umsetzen;
– die Schönenbuchstrasse und die Wylenstrasse (Wylerbrücke bis Ballyweg) sanieren;
– Verkehrsberuhigungsmassnahmen umsetzen;
– die Strategie Langsamverkehr und Parkierung entwickeln;
– den Generellen Entwässerungsplan (GEP) weiterführen bzw. Massnahmen umsetzen;
– mit der Ausführung 2. Etappe Seeufergestaltung beginnen;
– den Ersatzneubau Familien- und Kinderstrandbad Hopfräben bis zur Saisoneröffnung fertigstellen;
– bei bestehenden Freizeitanlagen Mehrwerte prüfen.

Umwelt und Raumordnung:
– die Teilrevision der Nutzungsplanung zur rechtskräftigen Genehmigung bringen;
– die Kernzonenplanung (nach Behandlung der Beschwerde) zur Abstimmung und Genehmigung 

bringen;
– die altlastenrechtlichen Untersuchungen (Deponie Schweigacher) nach den Vorgaben des Amts für 

Umweltschutz weiter vornehmen;
– die Umsetzung der im neuen Baureglement definierten Punkte bezüglich Umweltbedingungen und 

Umweltschutz.

Gesundheit und Sicherheit:
– Infrastruktur, Angebot und Erscheinungsbild des Alterswohnheims Brunnen entsprechend den 

Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Bevölkerung umsetzen;
– den Bewohnerinnen und Bewohnern ein Umfeld bieten, das geprägt ist von Sicherheit, 

Geborgenheit und Respekt;
– uns gegenüber den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Angehörigen wertschätzend und 

professionell verhalten;
– den Angehörigen durch Offenheit und Transparenz die Möglichkeit geben, sich ins Leben des 

Alterswohnheims Brunnen einzubringen;
– den hohen Qualitätsstandard (Pflege, Hotellerie und Verwaltung) des Alterswohnheims Brunnen 

garantieren und weiterentwickeln;
– den Mieterinnen und Mietern im Betreuten Wohnen den Alltag auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten 

gestalten, damit sie das Dasein geniessen können;
– die Informationsbroschüre "Wegweiser für Seniorinnen, Senioren und deren Angehörige" stets 

aktualisiert wissen;
– das Basiswissen der Feuerwehr Ingenbohl-Brunnen in der Handhabung und Technik vertiefen;
– die Ausbildung der Zivilschutzangehörigen der Gemeinde Ingenbohl in Zusammenarbeit mit dem 

Kanton Schwyz weiterhin durchführen.

Gesellschaft und Kultur:
– die Gemeinde Ingenbohl weiterhin als vielseitigen Veranstaltungsort fördern;
– die Tourismusorganisation "Brunnen Schwyz Marketing AG" nachhaltig stärken;
– kulturelles Schaffen, sportliche Aktivitäten und soziale Engagements der einheimischen Vereine 

unterstützen;
– Veranstaltungen mit regionaler bis nationaler Ausstrahlung im Rahmen der verfügbaren Mittel 

fördern;
– Einbürgerungsgesuche effizient und exakt überprüfen und bearbeiten.
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9 Informationen an die Bevölkerung

Personelle Informationen / Veränderungen auf der Gemeindeverwaltung *

Datum Namen Funktion Geschäftsfeld Bemerkungen

01.01.2020 Auf der Maur Patrizia Sachbearbeiterin Bau
gesuche

Bau

01.01.2020 Reichmuth Judith Leiterin Soziales Soziales

20.01.2020 Kamer Lilian Mitarbeiterin Sekretariat 
Soziales

Soziales befristete Anstellung

01.02.2020 Mafli Sascha Fachspezialist IT Finanzen

01.02.2020 Papay Edina Sozialberaterin Soziales

01.04.2020 Lustenberger Esther Sozialberaterin Soziales

01.05.2020 Kurmann Basil Leiter Betreibungsamt Präsidiales

01.07.2020 Moschetti Aldo Gemeindeschreiber Präsidiales Anstellung durch Gemeinderat, 
früher Wahl durch Bevölkerung

01.08.2020 Skrijelj Dalila Lernende Kauffrau Finanzen

01.09.2020 Ruhstaller Walter Fachspezialist IT Finanzen

01.09.2020 Uthayakumar Evon Sozialberaterin Soziales

01.11.2020 Brand Myriam Schulsozialberaterin Soziales

31.01.2020 Bachmann Tamara Sozialberaterin Soziales

31.01.2020 Habegger Erich Leiter Soziales Soziales

31.01.2020 Meier Bernadette Sozialberaterin Soziales

31.03.2020 Kamer Lilian Mitarbeiterin Sekretariat 
Soziales

Soziales befristete Anstellung

08.04.2020 Mafli Sascha Fachspezialist IT Finanzen

30.04.2020 Birchler Thomas Praktikant Jugendarbeit Soziales befristete Anstellung

31.05.2020 Auf der Maur Walter Betreibungsbeamter Präsidiales Pensionierung

31.07.2020 Papay Edina Sozialberaterin Soziales

31.07.2020 Reichlin Marco Lernender Fachmann  
Betriebsunterhalt

Bau

31.08.2020 Grätzer Lara Mitarbeiterin Sekretariat 
Soziales

Soziales befristete Weiterbeschäftigung 
nach Lehre als Kauffrau

30.09.2020 Heer Angela Schulsozialberaterin Soziales

01.05.2020 Zeberg Franz Mitarbeiter Werkdienst Bau 20 Jahre

01.07.2020 Wappis Werner Werkmeister Bau 30 Jahre

01.08.2020 Nideröst Roland Mitarbeiter Werkdienst Bau 10 Jahre

* betrifft die Geschäftsfelder Bau, Finanzen, Präsidiales und Soziales (Geschäftsfeld Bildung  
siehe Schulblatt und Geschäftsfeld Alter siehe Heimzeitung)

Bauvorhaben
Bauten und Anlagen dürfen nur mit behördlicher Bewilligung errichtet oder geändert werden. Die Bewil-
ligung wird im Melde-, vereinfachten oder ordentlichen Verfahren erteilt. Bauten und Anlagen werden 
namentlich dann geändert, wenn sie äusserlich umgestaltet, erweitert, erheblich umgebaut oder einer 
neuen, baupolizeilich bedeutsamen Zweckbestimmung zugeführt werden. Der Abbruch von Bauten und 
Anlagen ist ebenfalls bewilligungspflichtig. Bewilligungsbehörde ist der Gemeinderat bzw. die Hochbau-
kommission im Rahmen der ihr vom Gemeinderat übertragenen Kompetenzen. Baugesuche für alle be-
willigungspflichtigen Bauten und Anlagen sind auf den offiziellen Gesuchsformularen bei der Gemeinde 
Ingenbohl einzureichen.

Eintritte

Austritte /
Pensio
nierung

Arbeits
jubiläen
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Hauskehricht und Grüntouren
Die Daten und Sammelrouten können dem Entsorgungskalender entnommen werden. Die Sammeltage 
für den Hauskehricht bleiben unverändert. Es ist zu beachten, dass die Kehrichtsäcke erst am Abfuhrtag 
bereitgestellt werden dürfen.

Hinweis:
Bitte beachten Sie den neuen Entsorgungskalender 2021 (siehe Beilage in der Heftmitte). Gleichzeitig 
finden Sie diesen auch unter www.brunnen.ch (Interessantes) oder www.brunnen.ch/umwelt-und-raum-
ordnung/entsorgung.

Wertstoffsammelstelle Wintersried
Die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Ingenbohl können die Wertstoffsammelstelle  
Wintersried mitbenützen.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 09.00 bis 11.30 Uhr und 13.00 bis 17.30 Uhr
Samstag 08.30 bis 11.30 Uhr

Neophyten
Verzichten Sie im Garten auf exotische Problempflanzen. Einige exotische Arten breiten sich explosions-
artig aus und nehmen den einheimischen Pflanzen und Tieren die Lebensgrundlage. Diese sogenannten 
"invasiven Neophyten" können zudem Bauten des Hochwasserschutzes und Verkehrs schädigen oder 
die Gesundheit gefährden. Helfen Sie mit, diese Pflanzen in unserer Gemeinde zu bekämpfen. Massnah-
men für die Bekämpfung finden Sie im Online-Schalter unter www.brunnen.ch (Aktuelles) oder  
www.brunnen.ch/umwelt-und-raumordnung/umwelt (Neophyten-Projekte).

Bäume
Bei starken Windverhältnissen und grossen Schneemengen kommt es immer wieder zu umgestürzten 
Bäumen und herabfallenden Ästen. Dies führt zu Schäden und Behinderungen. Wir bitten die Grund-
stückbesitzerinnen und -besitzer, ihren Baumbestand regelmässig auf seinen Zustand zu prüfen und 
nötigenfalls entsprechend schneiden zu lassen.

Bezug von kostenlosem Komposthumus
Ab dem 1. März bis November 2021 kann kostenlos Komposthumus für den Eigengebrauch bezogen 
werden. Das Depot befindet sich an der Gersauerstrasse 54 (beim Fussballparkplatz bei der Lieni- 
Hütte), siehe www.brunnen.ch/umwelt-und-raumordnung/umwelt (Gratis-Abgabe von Komposthumus).

Gemeindefahnen
Die Gemeindefahnen sind beim Einwohneramt auf der Gemeindeverwaltung in diversen Grössen erhältlich.
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Wichtige Termine / Veranstaltungskalender
Der Veranstaltungskalender muss mit grosser Vorsicht zur Kenntnis genommen werden. 
Aufgrund der aktuellen Lage ist es nicht sicher, ob die Veranstaltungen durchgeführt 
werden können. Die Veranstaltungen können sehr kurzfristig abgesagt werden.

Januar 2021 6. Dreikönige / Greiflet
 10. Ende Schulferien
 11. 1. Fasnachtstag
 
Februar 2021 11. Schmutziger Donnerstag
 13. Bänkli-Abig
 15. Güdelmontag
 16. Güdeldienstag
 27. Beginn Schulferien
 
März 2021 7. Abstimmung / Ende Schulferien
 
April 2021 19. Gemeindeversammlung Rechnung 2020
 
Mai 2021 1. Beginn Schulferien
 16. Ende Schulferien
 19. Kinderspielfest Chindernetz Kanton Schwyz
 30. slowUp Schwyz-Swiss Knife Valley
 
Juni 2021 13. Abstimmung
 
Juli 2021 4. Chäppeli Chilbi
 10. Beginn Schulferien
 15. – 18. Brunner Chilbi
 31. Dorffest
 
August 2021 1. Nationalfeiertag
 13. – 15. Windweek
 20. – 22. Spettacolo / Ende Schulferien
 23. eventuell ausserordentliche Gemeindeversammlung
 
September 2021 3. Anlass für Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger
 26. Abstimmung
 
Oktober 2021 2. Beginn Schulferien
 17. Urmiberger Chilbi / Ende Schulferien
 30. Jungbürgerfeier
 
November 2021 5. – 7. Ingenbohler Chilbi
 10. Rütlischiessen
 19. – 21. Schönenbüechler Chilbi
 27. – 28. Weihnachtsmarkt am See
 28. Abstimmung / 1. Advent
 
Dezember 2021 3. – 5. Circus Knie
 13. Gemeindeversammlung
 24. Beginn Schulferien
 
Januar 2022 9. Ende Schulferien
 10. 1. Fasnachtstag

Sämtliche Veranstaltungen können im Internet gratis und direkt unter www.brunnen.ch (Events) 
veröffentlicht werden.
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Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung /  
Wichtige Telefonnummern

Schalteröffnungszeiten Gemeindeverwaltung
Montag bis Donnerstag 08.00 bis 11.45 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr
Freitag 08.00 bis 11.45 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr

Zentrale +41 41 825 05 00
info@brunnen.ch
www.brunnen.ch

Geschäftsfeld Präsidiales
Parkstrasse 1, 6440 Brunnen praesidiales@brunnen.ch
• Sekretariat / Gastgewerbewesen +41 41 825 05 23
• Friedhofverwaltung / Beglaubigungen +41 41 825 05 05
• Einbürgerungen  +41 41 825 05 07
• Betreibungsamt  +41 41 825 05 27

Geschäftsfeld Bau
Heideweg 8, 6440 Brunnen bauamt@brunnen.ch
• Sekretariat / Reservationen / Bootsplätze / 
 Bauverwaltung / Abfallentsorgung +41 41 825 05 10
• Hallenbad  +41 41 820 18 87
• Familien- und Kinderstrandbad Hopfräben +41 41 820 21 46
• Werkdienst (Pikettnummer) +41 79 342 05 17

Geschäftsfeld Finanzen
Parkstrasse 1, 6440 Brunnen
• Gemeindekasse / Hundesteuer +41 41 825 05 18
   finanz@brunnen.ch
• Steueramt / Gebühren  +41 41 825 05 21
 AHV-Zweigstelle / Prämienverbilligung +41 41 825 05 17
   steuern@brunnen.ch
• Einwohneramt / An- und Abmeldung / +41 41 825 05 14
  Parkkarten / Stimmregister +41 41 825 05 15
  einwohnerkontrolle@brunnen.ch

Geschäftsfeld Soziales
Parkstrasse 1, 6440 Brunnen soziales@brunnen.ch / asyl@brunnen.ch
• Anmeldung / Auskünfte / 
 Alimentenwesen / Sekretariat Fürsorgebehörde +41 41 825 05 35
• Asylwesen  +41 41 825 05 37
• Sozialberatung  +41 41 825 05 35
• Jugendarbeit  +41 79 583 07 21
• Schulsozialarbeit  +41 79 126 38 20
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Geschäftsfeld Bildung

Schulsekretariat
Schulhaus Kornmatt A, Schulhausplatz 5, 6440 Brunnen +41 41 825 05 55
www.brunnen.ch  schulsekretariat@brunnen.ch

Musikschule
Schulhaus Kornmatt A, Schulhausplatz 5, 6440 Brunnen +41 41 825 05 66
www.brunnen.ch  musikschule@brunnen.ch

Geschäftsfeld Alter

Alterswohnheim
Heideweg 10, 6440 Brunnen +41 41 825 08 25
  alterswohnheim@brunnen.ch

Betreutes Wohnen
Heideweg 8, 6440 Brunnen +41 41 825 08 30
  bewo@brunnen.ch

Weitere Dienste

Zivilstandsamt Innerschwyz
Herrengasse 17, 6430 Schwyz +41 41 819 07 14
  zivilstandsamt@gemeindeschwyz.ch

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Innerschwyz
Industriestrasse 7, 6440 Brunnen +41 41 819 14 95

Passbüro
Steistegstrasse 13, 6431 Schwyz +41 41 819 21 05

Erbschaftsamt
Bezirksverwaltung, Brüöl 7, Postfach 60, 6430 Schwyz +41 41 819 67 33
Sachbearbeiterin Rita Wick  rita.wick@bezirk-schwyz.ch

Wohnungsabnahmen
HEV Schwyz und Umgebung +41 41 811 56 77
Herrengasse 7, Postfach 558, 6431 Schwyz schwyz@hev-sz.ch

Mieterinnen- und Mieterverband Kanton Schwyz +41 848 053 053
Postfach 527, 6440 Brunnen mvsz@bluewin.ch



Informationen zum Hallenbad
Nach einer rund achtmonatigen Bauzeit konnten die Sanierungsarbeiten termingerecht abgeschlossen 
werden. Wir freuen uns, Sie ab dem 21. November 2020 wieder bei uns begrüssen zu dürfen. Die aktu-
ellen Vorgaben des BAG sind einzuhalten (Einschränkungen infolge Covid-19 siehe www.brunnen.ch).

Ihr Hallenbad-Team

Öffnungszeiten

Montag–Freitag 11.30 – 21.30 Uhr
Samstag 10.00 – 18.00 Uhr
Sonntag 09.00 – 18.00 Uhr
Schulferien Dienstag–Samstag 10.00 – 21.30 Uhr 

Der Eintritt ins Hallenbad ist jeweils bis 45 Minuten vor Betriebsschluss möglich.

An Feiertagen gelten die Öffnungszeiten gemäss separater Publikation.

Tarife

Erwachsene Lehrling und Student Kinder (6-16 J.) Familien

einheimisch  auswärtig einheimisch auswärtig einheimisch auswärtig einheimisch auswärtig

Einzeleintritte 8.00 8.00 6.00 6.00 4.00 4.00

10-er Abo 70.00 70.00 50.00 50.00 30.00 30.00

Abo 4 Monate 150.00 180.00 120.00 150.00 80.00 100.00 300.00 360.00

Abo 6 Monate 200.00 240.00 160.00 200.00 100.00 120.00 400.00 480.00

Abo 12 Monate 320.00 400.00 250.00 320.00 160.00 200.00 640.00 780.00

Angebote

– Schwimmbadlift für Menschen mit einer Mobilitätsbehinderung
– Aqua-Fit-Kurse
– Kinder- und Erwachsenenschwimmkurse
– diverse Schwimm- und Spielutensilien

 

Gemeinde Ingenbohl
6440 Brunnen Bau

Beachten Sie auf unserer Homepage www.brunnen.ch immer die aktuellsten 
Meldungen wie:

– Bauplanauflagen
– Erteilte Baubewilligungen

– Einbürgerungsgesuche
– Medienmitteilungen

– Offene Stellen etc.


